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A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
1.1 Sondergebiet SO 1 “Polizei” 

Gemäß § 11 Abs. 1 und 2, Satz 1 BauNVO dient das Sondergebiet SO 1 der Unterbringung 
von Polizeieinrichtungen. 
 
Zulässig sind: 
Einrichtungen für die Polizei, insbesondere Bereitschaftspolizei, die technische Einsatzhun-
dertschaft und Werkstätten für das Landesamt für zentrale polizeitechnische Dienste. 
 
Hierbei sind insbesondere zulässig: 

• Verwaltungsgebäude 
• Werkstätten 
• Lagergebäude 
• Trainingsgebäude und -einrichtungen 
• Schießstand 
• Garagen und Stellplätze 
• Anlagen zur Ver- und Entsorgung 

 
1.2 Sondergebiet SO 2 “Landesschulen” 

Gemäß § 11 Abs. 1 und 2, Satz 1 BauNVO dient das Sondergebiet SO 2 der Unterbringung 
von Landesschulen. 
 
Zulässig sind: 
Eine Justizvollzugsschule, eine Landesfinanzschule, zugeordnete Unterkünfte sowie eine 
Mensa.  
Weiterhin zulässig sind alle die Schulnutzung ergänzenden Nutzungen. 
 
Hierbei sind insbesondere zulässig: 

• Sport- und Feizeiteinrichtungen 
• Verwaltungsgebäude 
• Garagen und Stellplätze für die Sondergebiete SO 1 – SO 3 
• Anlagen zur Ver- und Entsorgung 

 
1.3 Sondergebiet SO 3 “Jugendhaftanstalt” 

Gemäß § 11 Abs. 1 und 2, Satz 1 BauNVO dient das Sondergebiet SO 3 der Unterbringung 
einer Justizvollzugsanstalt für junge Gefangene. 
 
Zulässig sind: 
Einrichtungen einer Justizvollzugsanstalt 
Hierbei sind insbesondere zulässig: 

• Hafthäuser 
• Werkstätten 
• Verwaltungsgebäude 
• Anlagen für kirchliche, soziale und gesundheitliche Zwecke  
• Sport- und Freizeiteinrichtungen 
• Garagen und Stellplätze 
• Anlagen zur Ver- und Entsorgung 
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2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Grundflächenzahl 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl in den Baugebie-
ten SO 1 „Polizei“ und SO 3 „Jugendhaftanstalt“ durch: 
- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und  
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird,  
bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.  

 
2.2 Gebäudehöhen 

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO werden für die Bebauung in den Sondergebieten SO 1 
bis SO 3 maximale Höhen über Normalhöhenull zeichnerisch festgesetzt. Technische Auf-
bauten, Fahrstuhlüberfahrten oder Treppenhäuser dürfen die festgesetzten maximalen Hö-
hen um max. 3,5 m überschreiten, wenn die Überschreitung auf weniger als 10 % der 
Grundrissfläche des obersten Vollgeschosses erfolgt. Entsprechende technische Aufbauten, 
Fahrstuhlüberfahrten und Treppenhäuser müssen mindestens um das Maß der Überschrei-
tung von der Baugrenze zurücktreten. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen (Antennen) 
Innerhalb der mit XXXX gekennzeichneten Bereiche sind Sende- und Antennenanlagen 
- im SO 1 auf einer maximal 16 qm großen Fläche mit einer Höhe bis zu 365 m ü. NHN 
- im SO 3 auf einer maximal 4 qm großen Fläche mit einer Höhe bis zu 330 m ü. NHN  
zulässig. 
 

3. Stellplätze 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 3 BauGB wird festgesetzt, dass in den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen der Baugebiete SO 1 und SO 2 Stellplätze und Garagen aus-
schließlich innerhalb der als Stellplatz- oder Parkdeckflächen gekennzeichneten Bereiche 
zulässig sind. 
 

 
4. Festsetzungen zum Immissionsschutz 
 
4.1 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass entsprechend den dargestellten 
Lärmpegelbereichen Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen gemäß DIN 4109 
(Schallschutz im Hochbau vom November 1989) zu treffen sind. Die daraus resultierenden 
Bauschalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse können 
im Einzelfall unterschritten werden, wenn im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 
durch eine schalltechnische Untersuchung die Einhaltung des notwendigen Schallschutzes 
nachgewiesen wird. 
Innerhalb des Plangebiets gilt immer Lärmpegelbereich III, sofern sich nicht aus der Plan-
zeichnung strengere Festsetzungen ergeben. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass innerhalb der Sondergebiete SO 2 
und SO 3 für Schlaf- und Aufenthaltsräume, die in der Nacht zum Schlafen genutzt werden, 
fensterunabhängige Lüftungen vorzusehen sind. Von dieser Regelung kann ausnahmsweise 
abgesehen werden, wenn vor dem jeweiligen Fenster ein Außenlärmpegel von 50 dB(A) im 
Nachtzeitraum eingehalten oder unterschritten wird. 
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5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

5.1 Flächen M 1 (Kammmolchhabitat) 
Die Flächen M 1 sind zur Anlage eines Habitats für Kammmolche herzurichten. 
 

5.2 Flächen M 2 (Zentrale Versickerung) 
Innerhalb der Flächen M 2 sind Sicker- oder Landschaftsrasenbepflanzung der Versicke-
rungsmulde herzustellen. 
 

5.3 Flächen M 3 (Freiraumkorridor) 
Auf den Flächen M 3 ist ein extensiver Grünlandbewuchs herzustellen.  
 

5.4 Flächen M 4 (Niederschlagsgraben) 
Innerhalb der Flächen M 4 ist ein Grabensystem zur Ableitung von Niederschlagswasser 
aus den Baugebieten SO 1 und SO 2 herzustellen. Die Flächen dürfen im Untergrund nicht 
abgedichtet werden.  
 

5.5 Versickerungsfähigkeit der Stellplätze 
Die als Stellplätze gekennzeichneten Bereiche in den SO 1, SO 2 und SO 3 sind unversie-
gelt, d.h. mit versickerungsfähigem Material herzustellen. Hiervon ausgenommen sind die 
als Parkdecks gekennzeichneten Flächen und die Fahrwege. 
 

5.6 Versickerungsfähigkeit der Jugendhaftanstalt-Umfahrung 
Der Bereich der 5,5 m breiten äußeren Umfahrung der Jugendhaftanstalt (SO 3) ist unver-
siegelt, d.h. mit versickerungsfähigem Material herzustellen. 
 

5.7 Beleuchtung im Außenbereich 
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten dürfen nur insektenfreundliche Leuchtmittel mit vor-
wiegend langwelligem Licht (Natriumdampf-Niederdrucklampen oder gleichwertige techni-
sche Lösung) verwendet werden. Die Leuchten dürfen nur in den unteren Halbraum ab-
strahlen. Die Schutzverglasung darf sich nicht über 60°C erwärmen. 

 
6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) sowie Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 

6.1 Baumstandorte im SO 1 
Innerhalb des SO 1 sind im nordöstlichen Bereich 12 großkronige Laubbäume anzu-
pflanzen. 
 

6.2 Baumstandorte im SO 2 
Innerhalb des SO 2 sind im nördlichen Bereich 4 großkronige Laubbäume anzupflanzen. 
 

6.3 Dachbegrünungen 
In den Baugebieten SO 1 und SO 2 sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° - 15 ° zu ei-
nem Anteil von mindestens 80 % der jeweiligen Dachfläche extensiv mit Sedumgesellschaf-
ten, Schichtstärke mindestens 8 cm zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind die mit ▬  ▬ 
gekennzeichneten Bereiche. Die Dachbegrünungen sind gem. FLL-Richtlinie „Planung, Aus-
führung und Pflege von Dachbegrünungen 2002“ auszuführen.  
 

6.4 Flächen G 1 (Wegeparzelle) 
Innerhalb der Flächen G 1 sind Bäume und Sträucher zu erhalten. 
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6.5 Flächen G 2a (Begrenzung Freiraumkorridor) 
Innerhalb der Fläche G 2a sind Bäume und Sträucher im Bereich der Planstraße D zu erhal-
ten. 
 

6.6 Flächen G 2b (Begrenzung Freiraumkorridor) 
Straßenbegleitend sind 24 Einzelbäume in einem Abstand von 8 m anzupflanzen.  
Auf 300 m² sind Sträucher anzupflanzen.  
Der so entstehende Gehölzstreifen kann zugunsten der Leitungen an einer Stelle um bis zu 
12 m Länge unterbrochen werden. 
 

6.7 Flächen G 2c (Begrenzung Freiraumkorridor) 
Innerhalb der Fläche G 2c sind alle 5 m² ein Strauch und alle 50 m² ein Laubbaum 
anzupflanzen. 
Der Baumbestand mit Ahorn und Eichen innerhalb der Fläche G 2c ist dauerhaft zu erhalten. 
 

6.8 Flächen G 2d (Begrenzung Freiraumkorridor) 
Auf 50 % der Fläche sind Bäume und Sträucher zu pflanzen. 
 

6.9 Flächen G 2b, c und d (Begrenzung Freiraumkorridor) 
In den gehölzfreien Bereichen sind flächendeckend Saumstrukturen (Hochstaudenfluren, Ini-
tialansaat mit Saatgut als Wildformen gesicherter gebietsheimischer Herkünfte und deren 
Vermehrung) durch Bodenumbruch zu entwickeln. 
 

6.10 Flächen G 3 (Wegeverbindung zum Scharpenacken) 
Wegbegleitend sind 10 Einzelbäume in einem Abstand von 8 m anzupflanzen. Die Fläche G 
3 ist zu den angrenzenden privaten Grünflächen hin auf einem mindestens 
1 m breiten Streifen mit einem Strauch je m² zu bepflanzen.  
 

6.11 Flächen G 4 (Waldrand) 
Innerhalb der Flächen G 4 ist alle 2 m² ein Strauch anzupflanzen. 
 

6.12 Flächen G 5 (nord-östlich Polizei) 
Innerhalb der Flächen G 5 sind 15 großkronige Laubbäume entlang der westlich angrenzen-
den Baufläche SO 1 anzupflanzen. Die Fläche G 5 ist zur Planstraße A hin zu 40 % mit 
Bäumen (2./3. Ordnung) und Sträuchern zu bepflanzen. 
 

6.13 Flächen G 6 (östlich Polizei) 
Innerhalb der Flächen G 6 sind bestehende Gehölze aus der nicht von der Straßenplanung 
tangierten Pappelmischwaldfläche zu erhalten. 
 

6.14 Flächen G 7 (süd-östlich Polizei) 
Innerhalb der Flächen G 7 ist auf 50 % der Fläche ein großkroniger Laubbaum pro 50 qm 
anzupflanzen. Auf 50 % der Fläche sind Bäume (2. Ordnung) und Sträucher anzupflanzen. 
 

7. Gestalterische Festsetzungen nach Landesrecht 
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 86 Abs. 1 und 4 BauO NRW werden folgende gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen: 
 
In den Baugebieten SO 1 und SO 2 wird für die Dächer von Hauptgebäuden eine Dachnei-
gung von maximal 15° festgesetzt. 
Von dieser Regelung sind die mit  ▬  ▬  gekennzeichneten Bereiche ausgenommen. 
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B. Kennzeichnungen 
 
1. Altlasten / Altlastverdachtsflächen nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 

Bereich Sportplatz: nicht im Altablagerungsverzeichnis der Stadt Wuppertal geführt 
Bereich Schießstände: nicht im Altablagerungsverzeichnis der Stadt Wuppertal geführt 
Bereich Zufahrt Jugendhaftanstalt: Altlastenverdachtsfläche 8479A014.1 und 8479A014.2 
(Auffüllung)  

 
C. Nachrichtliche Übernahmen 

 
1. Teile des Plangebietes liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes des Landschafts-

plans Wuppertal-Ost. 
 
 

D. Hinweise 
 

1. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist der Geologische Dienst Nord-
rhein-Westfalen (Tel.: 02151-897505) unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung der Archäologischen Bo-
dendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 

2. Im Plangebiet steht nur eine begrenzte Löschwassermenge zur Verfügung. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ist zu prüfen, inwieweit eine weitergehende eigene Löschwas-
servorhaltung herzustellen ist. 
 

3. Die vorgeschlagenen Baumstandorte sind nur zur Information dargestellt. 
 

4. Im Plangebiet ist mit Bombenblindgängern/Kampfmitteln zu rechnen. Vor der Aufnahme von 
Bauarbeiten (3 Monate) ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düssel-
dorf (Tel.: 0211-580986-0) unter der Benennung des Aktenzeichens 22.5-3-5124000-40/08/ 
sowie der Bebauungsplannummer einzuschalten. 
 

5. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. -Richtlinie (FLL-
Richtlinie): Bei der Ausführung von Dachbegrünungen ist die FLL-Richtlinie „Planung, Aus-
führung und Pflege von Dachbegrünungen 2008“ zu beachten. 
 

6. Planungen für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlagen, Aufbauten wie z.B. An-
tennen- oder Werbeanlagen, die eine Höhe von 32 m über Grund übersteigen, sind mit der 
Wehrbereichsverwaltung West (Tel.: 0211-959-2313) abzustimmen. 

 
 


